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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1927

Norm

ZPO §406 Ab

Rechtssatz

In Streitigkeiten über die Wirksamkeit einer Aufkündigung ist für die Entscheidung die Sachlage zur Zeit der Erhebung

der Kündigung, nicht die zur Zeit des Schlusses der Verhandlung erster Instanz maßgebend.

Entscheidungstexte

2 Ob 1074/27
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